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Gemeindliche Mitteilungen 

Sitzung des Gemeinderates 
Am Montag, 26. März 2018 findet um 19:30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses, eine Sitzung des Gemeinde-
rates statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Baugebiet Schletzenbach: Auftragsvergabe Straßen- 
 Beleuchtung 
 

2. Straßenausbau Förgstraße / Bräuweiher: Auftrags- 
 vergabe Straßenbeleuchtung 
 

3. Straßenausbau Förgstraße / Bräuweiher: Auftrags- 
 vergabe Umstellung der Telefonleitungen von oberir-
disch auf unterirdisch 

 
 

Anschließend tagt der Gemeinderat nichtöffentlich. 
 

Georg Vellinger, Erster Bürgermeister 
 

Informationsveranstaltung zum Ausbau der 
Förgstraße (Teilbereich) und der Straße „Am 
Bräuweiher“ 
 

Am Dienstag, 27. März 2018 findet um 19:30 Uhr im 
Pfarr- und Jugendheim eine Informationsveranstaltung 
der Gemeinde zum Ausbau der genannten Straßen 
statt. 
 

Alle betroffenen Anlieger und interessierte Bürger-/innen 
sind herzlich eingeladen. 
 

Die folgenden Bekanntmachungen wurden am 
Samstag, 03. März 2018 in der Donauwörther 
Zeitung unter dem Amtsblatt Verwaltungsge-
meinschaft Monheim veröffentlicht. 
 

BEKANNTMACHUNG 
Bebauungsplan „Schletzenbach“, Buchdorf 
 

Der Gemeinderat hat am 11.12.2017 beschlossen, für 
das Gebiet „Schletzenbach“, Buchdorf, einen Bebau-
ungsplan zu erlassen. Der Gemeinderat hat am 
26.02.2018 den Bebauungsplan „Schletzenbach“, Buch-
dorf gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos-
sen. 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
„Schletzenbach“, Buchdorf, in Kraft. 
 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit Planzeich-
nung, Begründung und Satzung bei der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 1. Stock, Zi.-Nr. 
106, Marktplatz 23, Monheim (Öffnungszeiten: Montag 
bis Donnerstag: 7.30 – 12.15, Freitag: 7.30 – 12.30 Uhr, 

Donnerstag: 13.00 – 18.000) und in der Gemeindekanz-
lei in Buchdorf während der Dienststunden einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 

Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und  
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Buchdorf geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. 
 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 
bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  
 

Vellinger 
Erster Bürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG über die Auslegung des 
Bebauungsplanes „Am Sportplatz“, Gemeinde 
Buchdorf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der Gemeinderat hat am 11.12.2017 beschlossen, für 
ein Gebiet, das wie folgt umgrenzt ist: 
 

Im Norden: durch die Fl.-Nrn. 1268 (Grünland/Acker), 
1282 (Grasweg), 1283 (Sportanlage) 
Im Osten: durch die Fl.-Nrn. 1286 (Acker), 1284 
(Grünland), 1362 (Hauptstraße) 
Im Süden: durch die Fl.-Nrn. 1362 (Hauptstraße), 
2444 (Wirtschaftsweg), 215/2 (Hauptstraße) 
Im Westen: durch die Fl.-Nrn. 215/2 (Hauptstraße), 
1281 (Sportanlage), 1280 („Am Sportplatz“)  
jeweils Gemarkung Buchdorf, und folgende Grundstücke 
umfasst: 



Fl.-Nr.), 215/2 (TF), 1280 (TF),1281 (TF), 1282 (TF), 
1283 (TF) und 1362(TF), jeweils Gemarkung Buchdorf, 
einen qualifizierten Bebauungsplan aufzustellen. 
 

Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet (SO) nach § 
11 Abs. 2 BauNVO mit Zweckbestimmung „Sport“ fest-
gesetzt.  
 

Die Beteiligung der Behörden und die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit wurden durchgeführt. Der Ge-
meinderat hat sich am 26.02.2018 mit den eingegange-
nen Stellungnahmen der Behörden befasst und den Be-
bauungsplan mit Begründung, Grünordnungsplan, Um-
weltbericht, Satzung, Planzeichnung und Planbereich 2 - 
Ausgleichsmaßnahme –nach Einarbeitung der gefass-
ten Beschlüsse- in seiner Sitzung vom 26.02.2018 gebil-
ligt. 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung, Grünord-
nungsplan, Umweltbericht, Satzung, Planzeichnung und 
Planbereich 2 - Ausgleichsmaßnahme liegen in der Zeit 
vom 19. März mit 27. April 2018 in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 1. Stock, Zi.-Nr. 
106, (Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag: 7.30 – 
12.15 Uhr, Freitag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 13.00 
– 18.00 Uhr) und in der Gemeindekanzlei in Buchdorf 
während der Dienststunden öffentlich aus.  
Stellungnahmen können während dieser Frist abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung ei-
ner Normenkontrolle, der einen Bebauungsplan zum 
Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die 
sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können. 

Folgende wesentliche umweltbezogene Informationen 
liegen vor und sind einsehbar: 
 

Schutzgut Mensch: 
Landratsamt Donau-Ries, Gesundheitsamt, Schreiben 
vom 11.01.2018: Hinweis auf die ordnungsgemäße tief-
bautechnische Erschließung der geplanten Gebäude 
und Verweis auf die erforderlichen Untersuchungen zur 
Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Wasser-
versorgung sowie Empfehlung zu Vorkehrungsmaß-
nahmen gegen Legionellen und die damit verbundene 
Untersuchungspflicht  
 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 
- Umweltbericht in der Fassung vom 26.02.2018: Anga-
ben zum Bestand im Plangebiet bezogen auf die 
Schutzgüter der Umwelt (Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, Sach- 
und Kulturgüter) und Bewertung der Auswirkungen der 
Planung auf diese. 
 

- Landratsamt Donau-Ries, Untere Naturschutzbehörde, 
Schreiben vom 30.01.2018: Hinweis auf bestehende 
Bäume, die zu erhalten sind; Hinweise zur planzeichne-
rischen Darstellung der Grünordnung und Empfehlung 
zum Ersatz bestehender, nicht heimischer Arten durch 
heimische; weitere Hinweise zur Grünordnung (Durch-
führungszeitpunkt, Artenauswahl); Mitteilung des Erfor-
dernisses der Überprüfung des im Plangebiet befindli-
chen Teiches auf Amphibienbesatz 
 
 

Schutzgut Wasser: 
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Schreiben vom 
24.01.2018: Hinweise zur Ableitung von Oberflächen-
wasser und wild abfließendem Wasser, Verweise auf 
Richtlinien/Regelwerke, die bei der Niederschlagswas-
serversickerung zu beachten sind. 
 

Schutzgut Sach- und Kulturgüter: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Schreiben 
vom 15.02.2018: Verweis auf das in der Nähe zum 
Plangebiet liegende Bodendenkmal D-7-7231-0003 - 
Viereckschanze der jüngeren Latènezeit. 
 

Die Unterlagen können auch im Internet unter 
www.buchdorf.net bei Wirtschaft und Bauen; unter Bau-
gebiete bei -Bebauungsplanentwurf „Am Sportplatz“- 
eingesehen werden. 
 

Vellinger 
Erster Bürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG über die Auslegung des 
Bebauungsplanes „Tennisplatz“, Gemeinde 
Buchdorf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der Gemeinderat hat am 11.12.2017 beschlossen, für 
ein Gebiet, das wie folgt umgrenzt ist: 
 

Im Norden: durch die Fl.-Nrn. 386 (Bebauungsplan 
„Schletzenbach“), 387 (Johannes-Kraus-Str.) und 389 
(Sportanlage) 
Im Osten: durch die Fl.-Nr. 389 (Sportanlage) 
Im Süden: durch die Fl.-Nrn. 386 (Bebauungsplan 
„Schletzenbach“), 387 (Johannes-Kraus-Str.) und 389 
(Sportanlage) 
Im Westen: durch die Fl.-Nr. 386(Bebauungsplan „Sch-
letzenbach“) 
jeweils Gemarkung Buchdorf und folgende Grundstücke 
umfasst: 
Fl.-Nr. 386 (TF), 387 (TF) und 389(TF), jeweils Gemar-
kung Buchdorf, einen qualifizierten Bebauungsplan auf-
zustellen. 
Das Gebiet wird als sonstiges Sondergebiet (SO) nach § 
11 Abs. 2 BauNVO mit Zweckbestimmung „Tennis“ fest-
gesetzt.  
Die Beteiligung der Behörden und die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit wurden durchgeführt. Der Ge-
meinderat hat sich am 26.02.2018 mit den eingegange-
nen Stellungnahmen der Behörden befasst und den Be-
bauungsplan mit Begründung, Grünordnungsplan, Um-
weltbericht, Satzung, Planzeichnung und Planbereich 2 - 
Ausgleichsmaßnahme sowie die schalltechnische Un-
tersuchung von Büro igi CONSULT GmbH, Wemding 
vom 26.02.2018 –nach Einarbeitung der gefassten Be-
schlüsse- in seiner Sitzung vom 26.02.2018 gebilligt. 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung, Umweltbe-
richt, Satzung, Planzeichnung und Planbereich 2 - Aus-
gleichsmaßnahme sowie die schalltechnische Untersu-
chung von Büro igi CONSULT GmbH, Wemding vom 
26.02.2018 liegen in der Zeit vom 19. März mit 27. April 
2018 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, 1. Stock, Zi.-Nr. 106, (Geschäftszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7.30 – 12.15 Uhr, Freitag: 7.30 
– 12.30 Uhr, Donnerstag: 13.00 – 18.00 Uhr) und in der 
Gemeindekanzlei in Buchdorf während der Dienststun-
den öffentlich aus.  
Stellungnahmen können während dieser Frist abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 



Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung ei-
ner Normenkontrolle, der einen Bebauungsplan zum 
Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die 
sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können. 
Folgende wesentliche umweltbezogene Informationen 
liegen vor und sind einsehbar: 
 

Schutzgut Mensch: 
- Landratsamt Donau-Ries, Immissionsschutzbehörde, 
Schreiben vom 14.02.2018: Verweis auf das unweit ge-
legene reine Wohngebiet und dessen höhere Schutz-
würdigkeit hinsichtlich Lärmimmissionen durch die sport-
lichen Aktivitäten, welche auch in der schalltechnischen 
Untersuchung zum Bebauungsplan zu berücksichtigen 
ist; Empfehlung zur Überarbeitung der schalltechnischen 
Untersuchung im Hinblick auf vorgenannten Verweis. 
  

- Schalltechnische Untersuchung der Firma igi 
CONSULT GmbH mit Az.: C170132 vom 26.02.2018: 
Ermittlung der Lärmimmissionen durch die Nutzung der 
Tennisanlage (derzeit und künftig) und Beurteilung der 
Auswirkungen auf die umliegenden schutzwürdigen 
Nutzungen, Unterbreitung von Lärmschutzmaßnahmen-
Vorschlägen 
 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 
- Umweltbericht in der Fassung vom 26.02.2018: Anga-
ben zum Bestand im Plangebiet bezogen auf die 
Schutzgüter der Umwelt (Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, Sach- 
und Kulturgüter) und Bewertung der Auswirkungen der 
Planung auf diese. 
 

- Landratsamt Donau-Ries, Untere Naturschutzbehörde, 
Schreiben vom 30.01.2018: Hinweis auf den Rodungs-
zeitpunkt der bestehenden Hecke und anderer Gehölze 
(Außerhalb der Vogelbrutzeit). 
 

Schutzgut Wasser: 
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Schreiben vom 
25.01.2018: Hinweise zu im Plangebiet befindlichen 
Drainageleitungen sowie zur Ableitung von Oberflä-
chenwasser und wild abfließendem Wasser, Verweise 
auf Richtlinien/Regelwerke, die bei der Niederschlags-
wasserversickerung zu beachten sind" 
Die Unterlagen können auch im Internet unter 
www.buchdorf.net bei Wirtschaft und Bauen; unter Bau-
gebiete bei -Bebauungsplanentwurf „Tennisplatz“- ein-
gesehen werden. 
 

Vellinger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Noch mehr Bürgerfreundlichkeit und 
Service im Rathaus Monheim 
Passbilder jetzt im Rathaus erhältlich 
Rechtzeitig zu Beginn und Planung der neuen Urlaubs-
saison hat das Fotostudio Schwarz aus Taxöl-
dern/Bodenwöhr in Kooperation mit der Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim, den zurzeit modernsten Pass-
bildautomaten im Eingangsbereich des Rathauses in 
Monheim aufgestellt. Dadurch ist es nun möglich, direkt 
im Rathaus Monheim Biometrie taugliche Passbilder für 
Personalausweise und Reisepässe anzufertigen und na-
türlich auch sofort mitzunehmen.  
 

Die Passbildaufnahmen können ebenso für alle anderen 
amtlichen Dokumente wie Führerscheine, Behinderten-
ausweise, Krankenversichertenkarten, Fischereischeine 
etc. verwendet werden. Alle Bürger können nun direkt 
vor Ort ohne zeitaufwändige Umwege ihre biometri-
schen Passbilder direkt im Rathaus Monheim in bes-
ter Qualität erstellen lassen. Durch die ständige Wartung 
durch den Fotografenmeister Erich Schwarz ist gewähr-
leistet, dass die Qualität und die Farben der Passbilder 
den besten Vorgaben entsprechen.  
 

Die Bedienung ist kinderleicht: In der Fotokabine erklärt 
eine freundliche Stimme den kompletten Vorgang, der 
auch zusätzlich noch auf einem Bildschirm sichtbar ist. 
 

Nachdem man sich nach Anweisung positioniert hat, fer-
tigt der Automat die Aufnahme an, die dann sofort auf 
dem Monitor sichtbar wird. Eine spezielle Software prüft 
dann automatisch, ob das gemachte Bild den heutigen 
Anforderungen für Passbilder entspricht. Sollte die Auf-
nahme nicht gelungen sein, kann man jederzeit die Auf-
nahme ohne zusätzliche Kosten noch einmal wiederho-
len. Passt die Aufnahme, können die Passbilder aus 
dem Automaten sofort entnommen werden. 
Der Preis für vier Passbilder beträgt zehn Euro. 
 

Mit dem neu aufgestellten Fotoautomaten hat es die 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim geschafft, für seine 
Bürger modernste Technik und ganz besonderen Bür-
gerservice ins Rathaus Monheim zu holen.  
 

Recyclinghof / Grüngutannahme 
Der Recyclinghof ist ab Monat März bis Ende November 
jeweils Samstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
geöffnet. 
 

Erdaushubdeponie Buchdorf 
Die Erdaushubdeponie ist während der Wintermonate 
bis Ende März 2018 geschlossen. 
 

Wir gratulieren 
Herrn Rudolf Kappeler, Bgm.-Rößner-Straße 4, 
zum 73. Geburtstag am 25.03.2018 
 

Jurabad Monheim 
An folgenden Tagen ist das Jurabad geschlossen: 
Von Karfreitag, 30.03, bis Ostersonntag, 01.04.2018 
 

Zusätzlich geöffnet: 
Dienstag, 27.02.2018   von 13.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag, 29.03.2018  von 13.00 bis 19.00 Uhr 
Dienstag, 03.04.2018   von 13.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag, 05.04.2018  von 13.00 bis 19.00 Uhr  
 

Ab 09.04.2018 ist das Jurabad für den Badebetrieb ge-
schlossen! 
 

Bayerisches Landesamt für Statistik 
EVS 2018 – warum die Teilnahme wichtig ist 
 

Landesamt für Statistik sucht noch Haushalte, die gegen  
eine Geldprämie von mindestens 85 Euro an der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 
teilnehmen 
 

Alle fünf Jahre wird deutschandweit die Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) durchgeführt. Die 
Erhebung liefert auch Informationen über die 
Verbrauchsausgaben privater Haushalte. Auf Basis 
dieser Zahlen werden die Regelbedarfe ermittelt. Um die 
Preisentwicklung und die Veränderungen im 
Konsumverhalten von Haushalten korrekt widerspiegeln 
zu können, muss deswegen die Einkommens- und 



Verbauchsstichprobe alle fünf Jahre aktualisiert werden. 
2018 ist es wieder soweit! Mitmachen lohnt sich dabei 
doppelt: Zum einen profitieren die teilnehmenden Haus-
halte von einem ausführlichen Überblick über ihre finan-
zielle Situation. Zum anderen erhalten sie als Danke-
schön für ihre Beteiligung an der EVS eine Geldprämie 
in Höhe von mindestens 85 Euro. 
Kommen Sie als Teilnehmer in Frage? Um auch 2018 
wieder repräsentative Daten für die Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft bereitstellen zu können, suchen wir 
noch bis August 2018 insbesondere Haushalte  
- mit einem Kind zwischen 14 - 17 Jahren, 
- von Landwirten, Selbstständigen,  
- mit einem Einkommen unter 1 100 Euro, 
- von Nichterwerbstätigen (außer Rentner/Pensionäre). 
 

Egal ob Sie jung oder alt sind, wie viel Geld Sie sparen 
und wofür Sie Ihr Geld ausgeben - wir freuen uns über 
Ihre Teilnahme! Ausführliche Informationen rund um die 
EVS 2018 und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie auf 
folgender Homepage: www.evs2018.de oder der kosten-
losen Hotline: 0800 – 57 57 001. 
 

Kirchliche Mitteilungen 

Gottesdienstordnung 
der Pfarrei St. Ulrich Buchdorf 
Samstag, 24.03.2018 - Sa der 5. Fastenwoche  
14.00 Uhr Beichtgelegenheit 

17.00 Uhr Vorabendmesse in Bergstetten 
Verkauf und Segnung der Palmzweige 
Hl. JM für + Sohn Erwin Hawliczek 

Sonntag, 25.03.2018 - PALMSONNTAG  
10.15 Uhr Statio an der Kapelle am Feuerwehrhaus 

Verkauf und Segnung der Palmzweige 
Feierliche Prozession zur Pfarrkirche 
Pfarrgottesdienst 
Hl. M. für die ganze Pfarrgemeinde 
mit Gedenken für + Josefa und Mathias 
Sprater (JM), + Franz Kneißl, Therese und 
Ludwig Kobl, + Wilhelm Lux, Mina und Josef 
Haunstetter und Verw. 

Mittwoch, 28.03.2018 - Mi der Karwoche  
9.00 Uhr Krankenkommunion vor Ostern 

19.00 Uhr Stille Messe in Bergstetten 
Hl. M für + Monika Ferber 

Donnerstag, 29.03.2018 - Gründonnerstag  
18.00 Uhr Abendmahlsmesse  
 Hl. JM für + Hubert Mayr, Eltern und 

Schwiegereltern  
 mit Gedenken für + Dionys Burgetsmeier, 

Eltern Klotz und Burgetsmeier und Verw., 
+Walburga und Ludwig Mecklinger und 
Sohn Rudolf (JM), + Amalia und Johann 
Böswald, + Max Pietsch, + Paula und Jo-
hann Sebald (JM), + Margot Bayer, Ambros 
und Hedwig Bayer (JM), + Rudolf u Maria 
Gröger, + Walburga Grob, + Anton Grob 
und Verw.  

anschl.  Übertragung des Allerheiligsten und Anbe-
tung bis 20.00 Uhr 

Freitag, 30.03.2018 - KARFREITAG  
10.00 Uhr Kreuzwegandacht in Buchdorf 

10.00 Uhr Kreuzwegandacht in Bergstetten 

11.00 Uhr Ministrantenprobe 

16.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi 
Stille Übertragung des Allerheiligsten und 
stilles Gebet am "Heiligen Grab"  bis 

18.30 Uhr Passionsandacht, musikalische Gestaltung 
durch den Frauenchor 

Samstag, 31.03.2018 - Karsamstag  
10.00 Uhr Andacht mit Speisensegnung für Kinder, 

Abgabe der Opferkästchen 

14.00 Uhr Ministrantenprobe 

21.00 Uhr Feier der Osternachtliturgie 
Kerzenverkauf durch KLJB 
Hl. M für + Johann und Amalie Freidhöfer 
und Verw. Geis und Freidhöfer  
mit Gedenken für + Georg und Anna Eder 
und Sohn Georg  

anschl.  Segnung der österlichen Speisen 
anschl.  Agape im Pfarrheim 

Sonntag, 1.04.2018 - HOCHFEST DER  
AUFERSTEHUNG DES HERRN, OSTERSONNTAG  
10.00 Uhr Festgottesdienst 

Hl M für die ganze Pfarrgemeinde 

11.00 Uhr Tauffeier für Paula Sternegger, Pfarrer-
Flock-Str. 10 

 

Gottesdienstordnung 
der Pfarrei St. Josef Baierfeld 
Samstag, 24.03.2018 - Sa der 5. Fastenwoche  
10.00 Uhr Beichtgelegenheit 

Sonntag, 25.03.2018 - PALMSONNTAG  
8.45 Uhr Statio an der Rößner-Kapelle 

Verkauf und Segnung der Palmzweige 
Feierliche Prozession zur Pfarrkirche 
Gottesdienst 
Hl. M für + Rosa und Max Zausinger  
mit Gedenken für + Josef Rößner u Angeh. 

13.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Dienstag, 27.03.2018 - Di der Karwoche  
18.30 Uhr Rosenkranzandacht und Beichtgelegenheit 

19.00 Uhr Stille Messe 
Hl. JM für + Johann Gayr mit Gedenken für 
+ Maria Burkhard (JM), +Josef Pfeifer, El-
tern Pfeifer und Michael Pfeifer 

Mittwoch, 28.03.2018 - Mi der Karwoche  
9.30 Uhr Krankenkommunion vor Ostern 

Donnerstag, 29.03.2018 - Gründonnerstag  
19.30 Uhr Abendmahlsmesse 
 Hl. M für + Pfarrer Josef Strasser 

anschl.  Übertragung des Allerheiligsten und Anbe-
tung bis 21.15 Uhr 

Freitag, 30.03.2018 - KARFREITAG  
10.00 Uhr Kreuzwegandacht 

13.45 Uhr Ministrantenprobe 

14.30 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi 
Stille Übertragung des Allerheiligsten und 
stilles Gebet am "Heiligen Grab" 

anschl. Passionsandacht 

Samstag, 31.03.2018 - Karsamstag  
10.00 Uhr Andacht mit Speisensegnung für Kinder, 

Abgabe der Opferkästchen, in Buchdorf 

11.00 Uhr Ministrantenprobe 



Sonntag, 1.04.2018 - HOCHFEST DER  
AUFERSTEHUNG DES HERRN, OSTERSONNTAG  
5.00 Uhr Feier der Osternachtliturgie  

Hl. M für + Alfred Pfeifer, Therese Pfisterer, 
Eltern Pfeifer und Pfisterer und Angeh. 

anschl.  Segnung der österlichen Speisen 
 

Krankenkommunion zu Ostern 
Am Mittwoch, 28. März findet für beide Pfarreien die 
Krankenkommunion zu Ostern statt. Alle Alten und 
Kranken und jene, die nicht mehr in die Kirche kommen 
können, sollen sich bitte im Pfarramt (Tel. 1253) melden. 
Pfarrer Bujak 
 

Aufgebot 
Herr Michael Lenk und Frau Stephanie Huber, wohnhaft 
in Buchdorf, Am Sand 31, bereiten sich auf ihre katholi-
sche Eheschließung am 26. Mai 2018 in Rain/Lech vor. 
 

Babyflaschen-Aktion 
Bei der Sammlung zugunsten Projekt 1000plus, HILFE 
statt Abtreibung, konnten 844,09 € überwiesen werden. 
Vielen Dank allen SpenderInnen. 
 

Einladung zur Agape 
Der Pfarrgemeinderat lädt im Anschluss an die Feier der 
Osternacht am Samstag, 31. März zu einer Agape ins 
Pfarrheim ein. Bei Brot, Schinken, Eiern und Wein wol-
len wir gemeinsam die Auferstehung Jesu Christi  feiern. 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag      8.30 bis 12.00 Uhr 
 

Kinderhaus St. Ulrich 
Die Mäuse- und Bärengruppe besucht die FFW-
Buchdorf 
Am Dienstag, den 13.03.2018 waren die Regelgruppen 
unseres Kinderhauses St. Ulrich bei der FFW-Buchdorf 
eingeladen. 
Herr Manuel Bader, Herr Jürgen Freidhöfer, Herr Wer-
ner Reiner und Herr Walter Grob führten unsere Kinder 
durch das abwechslungsreiche Programm. 
Herr Manuel Bader und Herr Walter Grob erklärten und 
zeigten unseren Kindern die Ausrüstung eines Feuer-
wehrmannes oder Feuerwehrfrau. Sie wiesen auf Ge-
fahren hin und erklärten den Kindern ausführlich das 
Atemschutzgerät und wie eine Rettung abläuft. 
Herr Jürgen Freidhöfer zeigte uns das große Einsatz-
fahrzeug und die vielen Dinge, die bei einem Einsatz 
gebraucht werden. Er erklärte uns, dass jeder bei der 
Feuerwehr seine eigene Aufgabe hat und regelmäßig 
geübt wird. Die Kinder durften auch die Schlauchwasch-
anlage und den Trockenturm besichtigen, sowie die 
Straßenabsperrungen bei einem Verkehrsunfall. 
Als Höhepunkt des Programms wurden die Mäuse- und 
Bärenkinder von dem Maschinisten Herrn Werner Rei-
ner mit dem Mannschaftsfahrzeug und mit dem großen 
Einsatzfahrzeug eine Runde durchs Dorf gefahren. 
Es war ein sehr anschaulicher und abwechslungsreicher 
Vormittag, der den Kindern noch lange im Gedächtnis 
bleiben wird. 
Für den schönen Vormittag bedanken wir uns herzlich. 
Iris Czesch mit Team 
 

Gottesdienst- Anzeiger 
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Donauwörth 
Samstag, 24. März 2018 
Christuskirche Donauwörth 
14.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfrin. Werner) 

Sonntag, 25. März 2018, Palmarum 
Christuskirche Donauwörth 
09.30 Uhr Gottesdienst (Dekan Heidecker) 
Heilig-Geist-Kirche Bäumenheim 
09.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Meike Stelzle) 
Kath. Kirche St. Martin Mertingen 
11.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Meike Stelzle 
Dienstag, 27. März 2018 
Bürgerspital / Taufersaal 
16.00 Uhr Gottesdienst (Dekan Heidecker) 
Donau-Ries-Klinik 
18.15 Uhr Segnungsgottesdienst (Dekan Heidecker) 
Mittwoch, 28. März 2018 
Johanniter Tagespflege Nordheim 
15.00 Uhr Gottesdienst (Dekan Heidecker) 
AWO-Seniorenheim Mertingen 
16.00 Uhr Gottesdienst (Dekan Heidecker) 
Christuskirche Donauwörth 
19.00 Uhr Ökum. Abendgebet in der Passionszeit  
 

Vereinsmitteilungen 

Alle Vereine - Einladung 
Am Mittwoch den 28.03.2018 um 19:30 Uhr findet der 
Vorständestammtisch im Musikheim statt. Eingeladen 
sind alle unsere Vorstände bzw. Leiter von anderen 
Gruppierungen. 
Die schriftlichen Einladungen mit der Tagesordnung er-
folgt an die Vorstände per Mail. 
Theo Haberbosch 
 

Jagdgenossenschaft Baierfeld 
Am Freitag, den 23.03.2018 findet im Feuerwehrhaus 
Baierfeld die Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
sen statt. 
Beginn. 19.30 Uhr 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Jagdvorstehers 
3. Protokoll des Vorjahres 
4. Kassenbericht und Entlastung 
5. Verwendung des Jagdschillings 
6. Grußwort des Bürgermeisters 
7. Wünsche und Anträge 
Alle Jagdgenossen sind dazu eingeladen. 
Die Vorstandschaft 
 

Jagdgenossenschaft Buchdorf 
Am Dienstag den 27.3.2017 findet im Gasthaus Mack 
um 19.30 Uhr die nichtöffentliche Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Buchdorf statt. Dazu sind 
alle Jagdgenossen recht herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Niederschrift aus dem Vorjahr 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfung und Entlastung der  
 Vorstandschaft 
5. Bericht Jagdpächter OST/WEST 
6. Bericht des Jagdvorstand 
7. Jagdpachtverlängerung Jagdbogen West 
8. Beschlussfassung über die Verwendung des  
 Jagdschillings 
9. Wünsche und Anträge 
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 
 

Die Vorstandschaft   



Musikverein Frohsinn Buchdorf  
Einladung 
Die Jugendkapelle des Musikvereins Buchdorf veran-
staltet am 24.03.2018 um 19.30 Uhr ein Gemein-
schaftskonzert mit dem Musikverein Genderkingen im 
Zollsaal in Genderkingen. "Blasmusik meets Holly-
wood" lautet das Motto dieses Abends. Im Mittelpunkt 
werden die Hits aus Filmklassikern und Musicals stehen. 
Der Eintritt ist frei. Die Jugendkapelle würde sich über 
viele Unterstützer aus Buchdorf freuen! 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
der Musikverein "Frohsinn" Buchdorf feiert in diesem 
Jahr sein 30-jähriges Vereinsjubiläum. Dies veranlasst 
uns dazu, am 21. April ein Jubiläumskonzert zu ver-
anstalten. 
Zu diesem großen musikalischen Ereignis möchten 
wir Sie herzlich einladen. 
Für dieses Konzert konnte der bekannte Moderator und 
Experte für Blasmusik Georg Ried engagiert werden. 
Mit seiner humorigen Art und seiner unverwechselbaren 
Stimme wird er das abwechslungsreiche Programm der 
Stammkapelle, der Jugendkapelle und des Männerchors 
moderieren und umrahmen.  
Einlass in der Stadthalle Monheim ist um 18.30 Uhr. Das 
Konzert beginnt um 19.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!  
 

Mit musikalischen Grüßen 
Der Musikverein  
 

TENNISCLUB BUCHDORF 
Arbeitseinsatz Herren 
Vor Beginn der Tennissaison muss das Parkplatz-
Pflaster entfernt werden, damit alles für den Bau unse-
res neuen vierten Tennisplatzes vorbereitet ist. Diese 
einmalige Aktion findet am Samstag, 24.03.2018 ab 
8:00 Uhr statt. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, 
denn viele Hände machen ein schnelles Ende! Für die 
Mittagsverpflegung ist gesorgt! Bitte gebt zur besseren 
Planung bei Dietmar Otto oder Tobias Mittl kurz Be-
scheid, wenn ihr kommen könnt. Danke! 
Merkt euch bitte auch schon den Termin für die allge-
meine Platzaufbereitung vor. Diese wird am Samstag, 
07.04.2018 stattfinden. 
Die Vorstandschaft 
 

Freiwillige Feuerwehr Buchdorf e. V. 
Aktiver Dienst  
Übung am Mittwoch, den 21.März 2018 für Gruppe 
Bader und Rebele Armin um 19.30 Uhr 
Gruppe Bader: Czesch Manuel, Eder Annalena, Eder 
Marina, Freimuth Jonas, Gerstmeier Franziska, Gerst-
meier Peter, Gröger Kevin, Härtlein Sven, Holzmann 
Konstantin, Liebhäuser Michael, Michlenz Lukas, Oblin-
ger Florian, Pietsch Johannes, Strasser Julian, Strasser 
Simon 
Gruppe Rebele Armin: Brosch Matthias, Eder Hubert, 
Eder Peter, Gerstmeier Franz, Grob Walter, Hallmann 
Mathias, Karl Manfred, Lechner Josef, Lechner Willi, 
Meiershofer Konrad, Reiner Gerd, Reiner Wolfgang, 
Schwertberger Uwe, Steidle Gerald 
 

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebe-
ten. Im Falle einer Verhinderung beim Gruppenführer 
abmelden. 
Die Vorstandschaft  
 

 

ADLER-SCHÜTZEN BUCHDORF/BAIERFELD  
Osterschießen 2018 
Auch in diesem Jahr findet wieder unser traditionelles 
Osterschießen statt. Dazu laden wir Euch  herzlichst ein.  
Die Regelungen sind wie folgt: 
Mannschaftswettbewerb: 
Der Mannschaftswettbewerb findet ausschließlich am 
Freitag den 23.03.2018 ab 18:00 Uhr statt! 
Wertung: 
Jeder Verein, jede Sparte oder Gruppe kann eine oder 
mehrere Mannschaften stellen. 
Achtung: 
Beim Mannschaftswettbewerb darf jeweils nur 1 aktives 
Mannschaftsmitglied eines beim Bayerischen Sport-
schützenbund gemeldeten Vereines teilnehmen! 
Eine Mannschaft besteht aus 4 Schützen, die Ergebnis-
se dieser Schützen kommen in die Wertung. Jedes Mit-
glied der gemeldeten Mannschaft absolviert 1 Pflichtse-
rie (5 Schuss) und 1 Probeserie (5 Schuss). Beide wer-
den je nach Treffer mit gefärbten Eiern vergütet. Es 
werden nur die Treffer ins Schwarze, die 10er und die 
Treffer der Eier gewertet, nicht die auf der Scheibe auf-
gedruckte Ringzahl! 
Jeder Teilnehmer kann und darf nur bei einer Mann-
schaft gemeldet werden. (Achtung: Wer bei einer Luft-
gewehrmannschaft teilnimmt, kann nicht auch bei einer 
Luftpistolenmannschaft teilnehmen). Selbstverständlich 
kann und darf auch jeder einzelne Schütze vor oder 
nach dem Mannschaftswettbewerb am Einzelwettbe-
werb teilnehmen. 
Einlage: 
Die Einlage beträgt für 40 Schuss pro Mannschaft 20,-- 
€ (inkl. Tagesversicherung für Nichtmitglieder). 
Preise: 
Für die ersten 3 Plätze gibt es jeweils einen Osterschin-
ken und -je nach Ergebnis- gefärbte Ostereier. 
Schießtermin: 
Freitag, den 23.03.2018 ab 18:00 Uhr. 
Die Mannschaft muss nach der Anmeldung geschlossen 
am Schießstand antreten. Meldeschluss ist um 
21:30Uhr. 
Preisverteilung: 
Die Preisverteilung findet am Freitag, den 23.03.2018 im 
unmittelbaren Anschluss an das Schießen im Schützen-
heim statt. Die Preise sind nur am Freitag erhältlich und 
müssen persönlich abgeholt werden. 
Anmeldung: 
Es ist keine gesonderte Anmeldung erforderlich. Es ge-
nügt, wenn vor Schießbeginn beim Kassier die Namen 
der Mannschaft und deren Mitglieder gemeldet werden. 
Einzelwettbewerb: 
Der Einzelwettbewerb findet am Samstag, den 
24.03.2018 ab 18:30 Uhr und am Sonntag, den 
25.03.2018 ab 13:30 Uhr statt. Zusätzlich findet am 
Samstag, den 24.03.2018 ab 18:30 Uhr ein Oster-
straußschießen für Kinder und Erwachsene statt. Am 
Sonntag gibt es auch für unsere kleinsten Gäste wieder 
tolle Unterhaltung. Am Sonntag stehen ebenfalls wieder 
2 Biathlon-Lichtgewehre zur Verfügung. An beiden Ta-
gen kann zum ersten Mal auch mit Pfeil und Bogen am 
Ostereierschießen (ohne Schinkenwertung) teilgenom-
men werden. Meldeschluss ist am Sonntag, den 
25.03.2018 um 16:00Uhr. 
Wertung: 
Jeder Schuss ins Schwarze wird mit einem gefärbten Ei 
belohnt und jeder Zehner mit einem weiteren Ei. Zusätz-



lich besteht die Möglichkeit mit einem „Blattl“ in den Ka-
tegorien Damen, Herren und Jugend jeweils einen Os-
terschinken zu gewinnen.Zum ersten Mal kann heuer 
auch mit Pfeil und Bogen geschossen werden. Hier wird 
jeder Schuss ins „Blau“ oder „Rot“ mit 1 und jeder 
Schuss ins „Gold“ mit 2 gefärbten Eiern belohnt! Ge-
schossen wird auf eine 40 cm Auflage aus einer Entfer-
nung von 10 m). 
Einlage: 
Die Einlage beträgt pro 10er Streifen bzw. 10 Pfeile je 
2,50 €. Teilnehmer, die nicht Mitglied der Adler-
Schützen Buchdorf/Baierfeld sind, müssen eine Tages-
versicherung (1,00 €/Tag) abschließen. 
Preisverteilung: 
Die Preisverteilung des Osterschinkens findet am Sonn-
tag, den 25.03.2018 im Anschluss an das Schießen 
statt. Die Ausgabe der geschossenen Eier ist an allen 
Schießtagen. 
1. Das Schießen ist offen für alle Luftgewehr- und Luft-
pistolenschützen sowie für Bogenschützen. Luftpistolen-
teiler werden durch drei geteilt. Das Bogenschießen un-
terliegt nicht der Teilerwertung. 
2. Federbock und Auflageschießen (laut Sportordnung 
Teil 9) ist nicht zugelassen (außer Lichtgewehr). 
3. Jeder Schütze ist für seine Scheiben selbst verant-
wortlich. 
4. Geschossen wird nur mit vereinseigenen Waffen und 
ohne besondere Schießbekleidung -gilt auch für Bogen-
schützen- (d. h. keine Schießschuhe, keine Schießhose, 
keine Schießjacke und auch keine Schießhandschuhe). 
Optische Sehhilfen sind zugelassen. 
5. Schützen (LG/LP) unter 12 Jahren können nur bei 
Vorlage des LRA-Bescheides (Ausnahmegenehmigung) 
am Schießen teilnehmen. Die Beaufsichtigung der U 12 
Schützen erfolgt ausschließlich über die Schießstand-
aufsichten des Veranstalters. Für Kinder unter 12 Jah-
ren ohne LRA-Bescheid steht das Lichtgewehr zur Ver-
fügung. 
6. Jeder Schütze und Gast in unserem Schützenheim ist 
für seine persönlichen Dinge selbst verantwortlich. 
7. Es gilt die Sportordnung des DSB und des BSSB. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
8. Mit der Anmeldung zum Schießen erkennt jeder 
Schütze diese Bestimmungen an. 
9. Datenschutz: Mit der Teilnahme beim Osterschießen 
2018 erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, 
dass seine für diese Veranstaltung benötigten Daten 
und die im Wettkampf erzielten Ergebnisse erfasst wer-
den. Jeder Teilnehmer am Osterschießen 2018 erklärt 
sich auch damit einverstanden, dass Name und Bilder 
von ihm, die im Rahmen der Veranstaltung (z. B. Sie-
gerehrung) entstanden sind, über die Vereinsmedien 
und die lokalen Pressedienste veröffentlicht werden dür-
fen.Bei besonderen Vorkommnissen behält sich die 
Vorstandschaft bestimmte Entscheidungen vor. 
!!Der Schießaufsicht ist unbedingt Folge zu leisten!! 
Wir wünschen allen Teilnehmern „GUT SCHUSS“ und 
„ALLE INS GOLD“! 
 

Ergebnisse Rundenwettkampf LG 
Adler Buchdorf/Baierfeld 1 – Hubertus Tagmersheim 1 
1460 : 1460 
Adler Buchdorf/Baierfeld 2 - Tell Gunzenheim 2 
1362 : 1270 
Burgschützen Hoppingen 3 - Adler Buchdorf/Baierfeld 3 
1268 : 1333 
Die Vorstandschaft 

Ski- und Freizeitsportverein Buchdorf e.V. 
Pilates Kurs 
Pilates ist eine ganzheitliche und gelenkschonende 
Trainingsmethode, welche sich vor allem auf die Kör-
permitte konzentriert. Im Kurs stärken wir diese, sowie 
den gesamten Körper und verbessern Haltung, Beweg-
lichkeit, Atmung und Körperwahrnehmung. 
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Socken 
Kursbeginn: Donnerstag 22.3.2018 
Termine: 6xDo von 19.00-20.00 Uhr  
Kursbeitrag: 15.- € ( Vereinszugehörigkeit beim SFSV 
nötig ) 
Ort: Schulturnhalle Buchdorf 
Kursleiter: Karin Rebele DTB Kursleiter Pilates, Dance 
Trainer; Anmeldung: Tel: 09099 1722, e-mail: ka-
rin.rebele@web.de  
 

Vollversammlung 
Am Freitag, den 27.04.2018 um 20:00 Uhr findet  
im Gasthof Mack -Hauptstr. 103, Buchdorf- 
unsere Jahreshauptversammlung statt.  
Wir laden hierzu alle Vereinsmitglieder und Interessen-
ten recht herzlich ein. 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Aussprache zu den Berichten 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Sonstiges: Wünsche und Anträge. 

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Erscheinen! 
Die Vorstandschaft  
 

FSV Buchdorf 
1.Mannschaft Punktspiel A-Klasse Nord: 
FC Marxheim/Gansheim – FSV Buchdorf  abgesagt 
 

Nächste Spiele: Sonntag, 25.03.2018  
Reserve 13:15 Uhr, 1. Mannschaft 15:00 Uhr 

FSV Buchdorf – SV Megesheim 
 

A-Jugend: Gruppe Donau 1   
Nächstes Spiel: Samstag, 24.03.2018 14:30 Uhr 
(SG) FSV Buchdorf/Kaisheim – (SG) SpVgg Ederheim 
 

B-Jugend: Gruppe Donau 1   
Nächstes Spiel: Sonntag, 25.03.2018 10:30 Uhr 
(SG) SC Näherm.-Bald. – (SG) FSV Buchdorf/Kaisheim 
 

Generalversammlung FSV Buchdorf 
Die geplante Generalversammlung des FSV Buchdorf 
am 06.04.2018 entfällt und wird auf einen neuen Termin 
verschoben. Neuer Termin wird zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben. 
Der Vorstand 
 

Ärztlicher / Zahnärztlicher Dienst 

Zahnarztpraxis  
Dr. Stephanie Hippele, Albert-Proeller-Str. 13 
86675 Buchdorf 
 

Montag:  7.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr 
Dienstag:  8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 19.00 Uhr  
Mittwoch:  7.30 – 12.00 Uhr 
Donnerstag: 7.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr 
Freitag:  7.30 – 13.00 Uhr 
 

Tel. (09099) 55 04 900 Fax (09099) 55 04 910 
www.zahnarztpraxis-hippele.de 



Arztpraxis Dr. Angela Lilla, Hauptstr. 43, Buchdorf 
 

Zentrale Terminvergabe:  09099/5503670 
Telefonzeiten: Montag – Donnerstag:   09 – 13 Uhr 
      Mont., Dienst., Donnerst.: 16 – 18 Uhr 
Für Sprechzeiten, Rezepte, Überweisungen, Atteste, 
Kuranträge etc., gerne auch per Email:  
Angela.Lilla@praxisdrlilla.de  
 

Sprechzeiten bitte nur nach Vereinbarung: 
Montag u. Mittwoch:   08 – 13 Uhr  Buchdorf 
Dienstag u. Donnerstag:  09 – 14 Uhr  Wemding 
und nach Vereinbarung 
 

Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir grundsätzlich 
um Terminvereinbarung über unsere Zentrale. 
 

Praxis für Schmerzphysiotherapie 
Heilpraktikerin (Physiotherapie) 
Gunda Schmitz, Abt-Mayr-Str. 10, 86675 Buchdorf 
Termine nach Vereinbarung 
Tel: 09099 92 00 930 Fax: 09099 92 00 932 
schmerzphysiotherapie@sgck.net 


